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I- VermlNluiuM»ni> Entscheidungen.

Verpflichtung z,»r Trottoirherftettrrttg bei Bahn¬
höfen. — Begriff eines Bauplatzes im Sinne des

8 61 der Bauordnung.

Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofesvom 7 März
1903, Nr . 2646 sx 1903 (M .-Abt. V, 697/03) :

Im Namen Seiner Mchestät des Kaisers!

^ Verwaltuiigsgerichlshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten
Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räte des k k Ver-
wallmigsgenchtshofes Freiherrn v. Jacobi,  Dr . Freiherr « v. Schenk
Dr . Ritter w H eit erer  und T r n x a. daun des Schriftführers k. k. Bezirks¬
koni,nisiarv Dr . Ritter v. Schneid,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde
lorrr, dis Einscheidiin̂ des k. k. Eisenbahnministeriums vom 4/Oktober
>7 betreffend die Herstellung eines Gehweges, nach der am
^ 3 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandln,iq , und zwar
nach Anhörung des Vortrages des Referenten, sowie der Ausführungen des

^ ^ o d a. Hof- und Gcrichtsadvokaten rn Wien, in Vertretung
der Beschwerde, des k. k. Ministerialsekretärs Dr . Genre brück  in Ver¬
tretung des belangten k. k. Eisenbahnministeriums , und des Dr . Johann
B er 6 er Hof- und Gerichlsadvokaten in Wien, in Vertretung der mitbelanqtenPartei , zu Recht erkannt : "

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬gehoben. / >
Entscheid nngsgrnnde.

Anläßlich der am 22. Februar 1900 stattgehabten polizeilichen Begehung
nnd Enteignungsverhandlnng , betreffend das Projekt der Aktiengesellschaft der
Wiener Lokalbahnen für die Rekonstruktion der Linie Matzleinsdorf - Gnn-
tiamsdorf , hat die Gemeinde unter anderem die Forderung aest-M ' Die Rabn.

Hofes, welche iiiimittelbar an öffentliche Straßen grenzen, nach erfolgter Er-
offniing dieser Dtraßenzüge einen Gehweg, dessen Breite mit einem Sechstel
der Straßenbrclte zu bemessen wäre , in der von der Gemeinde Wien vorzn-
^ -reibenden Konstruktion auf eigene Kosten herzustellen und nach Ablauf eines
wahres nach beendeter Herstellung der Gemeinde in die Erhaltung zu übergeben.

^isenbahnministerinm hat in seiner in Beschwerde gezogenen Ent-
Al ."uy . vom 4. Oktober 1900, Z . 44712 , dieser Forderung der Gemeinde
Wien mit der Begründung nicht stattgegeben, daß die gesetzlichen Voraus¬

setzungen, welche nach Z 61 der Wiener Bauordnung die Verpflichtung zur
Herstellung von Gehwegen zu begründen vermögen, im vorliegenden Falle
nicht zutreffen."

Der dagegen von der Gemeinde Wien ergriffenen Beschwerde werden
zunächst von den belangten Parteien zwei Einwendungen entgegengesetzt.

1. Es sei die Anforderung verfrüht, weil sie schon gelegentlich der poli-
l tischen Begehung und nicht erst bei Erteilung des Baukouseuses gestellt worden.

Diese Einwendung fand der V-rmaltungsgerichtshof nicht stichhältig, weil
die materielle Pflicht zur Trottoirherstellung allerdings erst mit dem Baukonsense,
respektive nach demselben wirksam wird, die kompetente Behörde aber nicht
gehindert werden kann, sie auch früher festznstellen, welche Feststellung aller¬
dings nur insofern wirksam wird , als sich nicht relevante Umstände inzwischen
geändert haben nnd daher auch nur mit dieser Beschränkung rechtskräftig wird.
Die Abweisung des Begehrens der Gemeinde erfolgte denn auch nicht darum,
weil es als verfrüht angesehen wurde, sondern weil es als materiell unbe¬
gründet erachtet wurde. Wenn nun der Einwendung der belangten Parteien
stattgegeben werde sollte, so müßte nicht die Beschwerde als verfrüht abgewiesen,
sondern die angefochtene Entscheidung als verfrüht aufgehoben werden.

2. Wird eingewendet, es habe die Gemeinde Wien ihre jetzt gestellte
Forderung dadurch verwirkt, daß sie seinerzeit in den Achtzigerjahren bei der
ersten Konsentiernng des Bahnhofsgebäudes es versäumt habe, die Forderung
geltend zu machen.

Diese Rechtsanschaunng konnte der Verwaltungsgerichtshof nicht teilen;
denn so richtig es ist, daß gewisse Leistungen des Banwerbers bei sonstiger
Prüklusion spätestens in der Baubewilligung festgestellt werden müssen, so sehr
muß daran festgehalten werden, daß — wenn sich nach den Vorschriften der
Bauordnung die Notwendigkeit einer neuen Konsentiernng ergibt — hiebei an
den Bauführer , soweit sich die Wirkung der neuen Baubew -llignug erstrecken
soll, auch alle gesetzlichen Anforderungen gestellr werden können, ohne Rücksicht
darauf, ob irgend welch; Forderungen bei einer früheren, wohl dasselbe
Territorium , aber nicht denselben Baufall betreffenden Kousensverhandlnng
gestellt worden waren oder nicht. Im übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof
folgendes erhoben:
^ Der vorliegende Tatbestand zeigt, daß da ', Bahnhofterritorium zu der
Fläche, welche mit Hochbauten bedeckt werden soll, in einem auffallenden Miß¬
verhältnisse stehe (nach den Angaben des belangten Ministeriums 21.000 >«2
zu 387 mZ , daß ferner, wie wieder das belangte Ministerium unwidersprochen
behauptet, die Kosten der genannten Hochbauten nur rund 12.000 L , die der
Trottoirherstellnng allein rund das Doppelte betragen.

Anknüpfend hieran halten die belangten Parteien den Tatbestand des
Z 61 der Wiener Bauordnung (Gesetz vom 17. Jänner 1883, L.-G .-Bl . Nr . 35)
nicht für gegeben, weil als „Bauplatz" im Sinne dieser Gesetzesstelle nur
jener Grund angesehen werden kann, welcher wirtschaftlich dem Gebäude als
Pertinenz dient, während hier die Ausdehnung des Platzes durch die Not¬
wendigkeit der Geleiseanlage gegeben ist nnd diese Anlagen nicht etwa dem
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Bahnhöfe , sondern zusammen mit dem Bahnhöfe der Unternehmung des
Bahnbetriebes wirtschaftlich zu dienen bestimmt sind. In konsequenter Durch¬
führung der Nechtsanschannug der beschwerdeführenden Gemeinde müßten die
Bahnen , soweir sie Wien durchziehen, längs ihrer ganzen Strecke Trottoire
anlegen . Nach der Rechtsanschaunng des Verwaltungsgerichtshofes kommt es
aber , wie ja auch die mitbelaugtc Partei zugibt , auf die Größe des Platzes , auf
welchem das Gebäude zwischen öffentlichen Straßenzügen steht, nicht au . Auch
die Tatsache , daß das Gebäude wirtschaftlich nicht Hauptzweck ist, sondern zu¬
sammen mit dem Platze Mittel zu einem anderen wirtschaftlichen Zwecke i,t,
erschien nicht ausschlaggebend.

Es ist klar , daß , wenn sowohl ein Gebäude als ein Arbeits - oder
Materialplatz dem Fabliksunternehmcn dient , man nicht sagen kann , daß der
Platz dem Gebäude oder umgekehrt das Gebäude dem Platz dient , beide dienen
eben dem Fabriksunternehmen , und doch wird niemand zweifeln , daß , insofern
das Gebäude auf dem Platze steht und beide von öffentlichen Straßen begrenzt
werden , der ganze große Komplex zwischen den öffentlichen Straßen „ Bau¬
platz" im Sinne des Z 61 der Bauordnung ist.

Was dem Verwaltnngsgerichtshofe für den vorliegenden Fall vielmehr
ausschlaggebend erschien und gleichzeitig der von den belangte .! Parteien ver¬
suchten Deduktion aä akwuräum begegnet , ist folgendes:

Der Platz , auf welchem der Bahnhof stehen soll und welcher ja — wie
unbestritten ist — innerhalb des verbauten Terrains von Wien liegt , bedarf
des Verkehres und der Verbindung mit den umliegenden Straßenzügen.

Es handelt sich im Gegensätze zur kurrenten Bahnstrecke nicht einfach
um eine Abschließnng vom Straßenkörper , sondern es sind — das liegt im
Begriffe der Bohnhofanlage und ist überdies aus den Plänen zn ersehen —
Zu - und Ausfahrten zu den Straßen und am Bahnhofe projektiert . Wie bei
jedem anderen industriellen oder Wohngebäude erwirbt der Erbauer des
Bahnhofgebändes das Recht darauf , daß ihm eine Kommunikation mit den
öffentlichen Straßen nach den Bestimmungen des Konsenses erhalten werde.
Dadurch unterscheidet sich der Bahnhof von der übrigen Bahnstrecke und das
macht ihn zum Bauplatz im Sinne des Z 61 der Bauordnung , wobei es
dann auf das Verhältnis der verbauten zu der von Straßenzügen umgebenen
Area ebensowenig aukommt , wie wenn etwa ein Privater durch die Art seines
industriellen Etablissements gezwungen oder um einem Luxnsbedürfniffe zu
genügen , sich sein Gebäude m >t einem großen unverbauten Raume (Material-
Platz/ Park ) umgibt . Trifft aber hienach der Begriff „ Bauplatz " zu, so hat die
Gemeinde für ihre Forderung — wie nicht weiter in Abrede gestellt wird —
den Wortlaut des Z 61 der Bauordnung für sich und es war also das Be¬
gehren gesetzlich begründet.

Die augefochtene Entscheidung , welche demselben nicht ftattgab , war
daher als un Gesetze nicht begründet anfzuheben.

2 .

Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der
Gemeinden O Palanka , N ^ met Palanka und Uj

Palanka ( Komitat Baes -Bodrog ).

Zirkular - Erlaß der k. k. n .-v . Statthalterei vom 5 . Oktober
1903 , Z . 2041/1 (M .-Abt . XVII , 4424/03 ) :

Laut Mitteilung des königl . ungar . Handelsministeriums vom 11 . August
1903 , Z . 44659 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete
der Gemeinde O -Palanka , Nämet -Palanka und Uj-Palanka (Komitat Bacs-
Bodrog ) unter Aufrechthaltung der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften
und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnnngen den Be¬
wohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon werden infolge Erlasses des k. k Ministeriums des Innern vom
11 . September 1903 , Z . 40663 , alle k. k. Bezirksanptmannschaflen und die
beiden Stadträte in Niederösterreich , der Wiener Magistrat und die Handels-
nnd Gewerbekammer für Niederösterreich verständigt.

L

Hubert Ulrich s Kränterwein.

Rundschreiben der k. k. n .- ö . Statthalterei vom 10 . No¬
vember 1903 , Z . 98262 (M .-Abt . X , 6510/03 ) :

In verschiedenen Wiener - und Provinzzeitnngen wird der Hubert
Ulrich ' sche  Kränterwein unter Veranstaltung von Heilwirkungen als diätetisches
Mittel in marktschreierischer Weise angepriesen und eine Anzahl von Apotheken
des h. o. Verwaltungsgebietes als Bezngsstellen genannt.

Das k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 19 . Oktober
1903 , Z . 44997 , anläßlich eines Rekurses der k. k. Statthalterei in Prag
eröffnet ) daß dieser Kränterwein seiner Zusammensetzung nach als eine diäte¬

tische Zubereitung betrachtet werden könnte , durch die Form seiner Ankündigung
und Anpreisung jedoch den Charakter eines als Heilmittel im Verkehr ge¬
brachten Artikels erhält.

Mit der dem Kräuterweine beigegebenen Reklamschrift ist daher dessen
Vertrieb in Apotheken sowie überhaupt unzulässig ; falls jedoch die Beigabe
von Gebrauchsanweisungen und die Verbreitung von Bekanntmachungen , durch
welche dieser Zubereitung , Heilwirkungen gegen bestimmte Krankheiten zuge-
schrieben werden seitens der Produzenten entfiele , wofür der diese Zubereitung
verschleißende Apotheker Sorge zu tragen hätte , bliebe es demselben unbe¬
nommen , auch dieses diätetische Mittel im Handverkäufe abzngeben.

Hievon werden sämtliche Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich,
die Wiener Magistrats -Abteilung X, die magistratischen Bezirksämter in Wien
und die Stadträte in Wiener - Neustadt und Waidhofen a. d. Ybbs zur
weiteren Danachachtung in Kenntnis gesetzt.

4 .

Zuweisung von Landwehr Ergänznngs - und Land-
fturmvezirken an neue Bezirkshauptmannschaften.

Mitgeteilt mit dem Erlasse der k. k. n .-ö . Statthalterei vom
27 . Oktober 1903 , Z . 94430 (Erlaß des k. k. Ministeriums für
Landesverteidigung vom 3 . Oktober 1903 , Nr . 40922 , VI1
(M .-Abt . XVI , 6558/03s ) :
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5 .

Regelung des Fuhrwerksverkehres für die Sechs-
hanferstrahe im . Bezirke.

Kundmachung desWiener Magistrates vom 11 . November 1903,
Z . 2977/IV:

Auf Grund des ß 100 des Gemeindestatutes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G - und V.-Bl . Nr . 17, wird verordnet:

Die Durchfahrt durch die Sechshauserstraße im XIV . Bezirke wird für
Schwerfnhrwerke zwischen dem Sechshausergürtel und der Stiegergasse nach
beiden Richtungen hin verboten.

Derartige Fuhrwerke haben ausschließlich die Ullmannstraße zu be¬
nützen.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach den ZZ 100 und 101 des
zitierten Gesetzes' mit Geldstrafen bis zum Betrage von 400 X oder mit Arrest
bis zu 14 Tagen geahndet.
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«.
Flobertpiftolen.

Zirkular -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei Vvm 13 . No¬
vember 1903 , Z . 96235 , M .-Abt . XVII , 4903/03 (Nvrmalien-
blatt des Magistrates Nr . 119 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat unter Hinweis auf den Erlaß
vom 4 . Februar 1898 , Z . 12657/M . I . ex 1897 (Norm -S . Nr . 3149 ), mit dem
Erlasse vom 10 . Oktober 1903 , Z . 43713 , eröffnet , daß die sogenannten
Flobertpistolen unter dem Maße von 7 Wiener Zoll (18 ein ) den Terzerolen
gleicher Länge nicht schlechthin gleichznhalten und daher auch nicht allgemein
als verbotene Waffen im Sinne des ß 2 des kaiserl. Patentes vom 24 . Oktober
1852 , N .-G .-Bl . Nr . 223 , zu behandeln sind. Dies ist insbesondere den in
Betracht kommenden gewerblichen Genossenschaften bekanntzugeben und in den
Amtsblättern zn verlautbaren.

Dieser Erlaß ergeht an die k. k. Bezirkshauptmannschaften in Nieder¬
österreich , die k. k. Polizei -Direktion in Wien , den Wiener Magistrat und die
beiden Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Mbs.

7 .

Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der
Stadt Abrudbanya ( Komitat Unter -Weihenburg ) .

Erlaß der k. k. n.-v. Stntthalterei vom 14 . November 1903,
Z . I , 2570 (Mag .-Abt . XVII , 4944/03 ) :

Laut Mitteilung des königl. Ungar . Handelsministeriums vom 22 . Sep¬
tember 1903 , Z . 56298 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf dem
Gebiete der Sladt Abrudbanya (Komitat Unter -Weißenbnrg ) unter Aufrecht-
haltung der im ß 17 der bestehenden Hansiervorschriften und in den diesen
Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon werden infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern
vom 9. Oktober 1903 , Z . 44546 , alle k. k. Bezirkshanptmannschaften , die
beiden Stadtrate , der Wiener Magistrat und die Handels - und Gewerbe¬
kammer für Österreich unter der Enns in Kenntnis gesetzt.

8 .

Kompetenz der I . Instanz zur Strasamtshandlnng
bei Eichübertretungen.

Zirkular -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . No¬
vember 1903 , Z . 97665 (M .-Abt . IX , 722Z03 ) :

Das Handelsministerium hat im Einvernehmen mit dem Ministerinm
des Innern mit dem Erlasse vom 6 . Oktober 1903 , Z . 31337 , nachstehendes
eröffnet:

Die Bestimmungen bezüglich des Füllstriches (Eichstriches) der Schank¬
gefäße und die Eichvorschriften stellen sich als maßpolizeiliche Normen des¬
selben Charakters dar . Die politischen Verwaltungsbehörden I . Instanz sind

daher im Sinne des Normal -Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
26 . Juni 1876 , Z . 6266 (Statthalterei -Normal -Erlaß Nr . 136), betreffend
die Kompetenz zur Ltiafamtshandlnng bei Übertretungen der Eichvorschriften,
auch zur Strafamtshandlung bei Übertretungen der auf die Bezeichnung der
Schankgefäße mit Füllstrich bezüglichen Vorschriften kompetent.

Hievon werden alle Bezirkshanptmannschaften , die Wiener Magistrats-
Abteilung IX , die Stadträte in Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d. Abbs,
sowie das Eichinspektorat , das letztere zur Verständigung der Eichämter , in
Kenntnis gesetzt.

S

Abstellung von Mängeln im Adminiftrativverfahren.
Erlaß des k. k. Statthalters in Wien vom 20 . November

1903 , Pr .-Z . 1398 , M .-D . 3379/03 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 120 ) :

Der Herr Ministerpräsident als Leiter des k. k. Ministeriums des Innern
hat unterm I . November 1903 , Z . 11153 , an mich nachstehenden Erlaß
gerichtet:

Im Laufe der Zeit sind mehrfache Mängel und Unbilligkeiten im Ad¬
ministrativverfahren hervorgetrcten und Wünsche behufs Abstellung derselben

laut geworden , die meines Erachtens einer gewissen Berechtigung nicht ent¬
behren und auch vor gesetzlicher Reform des Administrativverfahrens berück¬
sichtigt werden können.

Insbesondere wurde verlangt , daß die Partei vor Fällung einer Ent¬
scheidung jederzeit gehört werde ; daß jede behördliche Entscheidung mit Gründen
versehen und der Partei das Recht ans Akteneinsicht zugestanden werde ; endlich
daß alle Ladungen und sonstigen Verständigungen und Erledigungen , welche
an eine Partei ergehen , für die ein Nechtsfrennd eingeschritten ist, zu Händen
des letzteren zugcstellt werden mögen.

Aus diesem Anlasse beehre ich mich Hochdiesclben zn ersuchen, die unter¬
stehenden politischen Behörden mit allem Nachdrucke zn verpflichten , den
Wünschen der Parteien gegenüber im allgemeinen , insbesondere aber in den
vorerwähnten Beziehungen , jedes mit den gesetzlichen Vorschriften und den
öffentlichen Rücksichten vereinbarliche Entgegenkommen walten zn lassen.

Im einzelnen hebe ich folgende Gesichtspunkte hervor:
In allen Verhandlungen , bei welchen nach der Natur der Sache die

Anhörung der Parteien inBetracht kommt, ist denselben rechtzeitig volle Ge¬
legenheit zn erschöpfender Äußerung zu bieten.

Gemäß der im Z 92 der Amtsinstruktion für die Bezirksämter vom
17. März 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 52 , enthaltenen Regel haben die politischen Be¬
hörden mit aller Umsicht darauf Bedacht zu nehmen , daß ihren Entscheidungen
eine sachgemäße und erschöpfende Begründung beigegeben sei.

Insbesondere müssen in allen Entscheidungen , welche Rechtsansprüche
zum Gegenstände haben , die maßgebenden Gründe um so sorgfältiger ange¬
geben werden , als die Ünterlassnng einer solchen Motivierung einen wesent¬
lichen Mangel des Verfahrens dann begründen kann, wenn die Partei dadurch
in ihrer Nechtsverteidignng behindert wird . Aber auch in jenen Angelegenheiten,
welche vollkommen im arbiträren Ermessen der Behörden gelegen sind , erscheint
die möglichst weitgehende Beobachtung der oben erwähnten Regel immer dann
geboten , wenn Parteiansuchen abgewiesen oder durch die Entscheidung die
Interessen anderer Parteien berührt werden.

Was die Einsicht in die Akten anbelangt , so besteht die gesetzliche Vor¬
schrift, daß den Parteien gestattet werden könne, in jene Aktenstücke Einsicht zu
nehmen , deren Inhalt kennen zn lernen ihnen nötig ist.

Diese Vorschrift , die dem Ermessen der Behörde freien Spielraum läßt,
ist in einer Weise zu handhaben , welche den Anforderungen der Jetztzeit ent¬
spricht . Die Akteneinsicht ist daher zu gestatten , sofern nicht öffentliche Rück¬
sichten augenscheinlich dagegen sprechen und insofern nicht ein berechtigter An¬
spruch dritter Personen auf Geheimhaltung der bezüglichen Aktenstücke besteht.

Wenn endlich eine Partei einen Nechtsfrennd laut der ihm ausgestellten
General - oder Spezialvollmacht zur Empfangnahme von Zustellungen ermächtigt
hat , werden in der betreffenden Verhandlung die für diese Partei bestimmten
Zustellungen , soweit nicht der nnmittelbare Verkehr mit derselben im öffentlichen
Interesse notwendig ist, zn Händen des Rechtsfreundes zn erfolgen haben.

Schließlich beehre ich mich Hochdieselben zu ersuchen, auf die tunlichste
Beschleunigung der Amtshandlungen der politischen Behörden des dortigen
Verwaltungsgebietes nachdrücklichst hinzuwirken . Insbesondere ist das Augenmerk
darauf zn richten , daß nicht nur die einzelnen Aktenstücke möglichst bald einer
Erledigung zugeführt werden , sondern daß auch bei allen Amtshandlungen
schon von vornherein auf die tunlichst einfache und rasche endgültige Austragung
der Sache selbst Bedacht genommen werde.

Hievon setze ich alle Statthaltcreidepartements , die Herren Vorstände aller
k. k. Bezirkshanptmannschaften Niederösterreichs , die Stadträte in Wiener
Neustadt und Waidhofcn a . d. Abbs , den Herren Präsidenten der Wiener
Polizei -Direktion , den Wiener Magistrat und im Wege des letzteren die magi¬
stratischen Bezirksämter in Wien zur Danachachtnng in Kenntnis.

I«

Das Eittjährigfreiwilligenrecht für die Frequen¬
tanten der Eisenbahnfachfchule in Linz.

Zirkular -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . No¬
vember 1903 , Z . 96078 (M .-Abt . XVI , 7192/03 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat zufolge Erlasses vom
10 . Oktober 1903 , Z . 36798/XIV , im Einvernehmen mit den beteiligten
Ministerien die Verfügung vom 21 . Juni 1902 , Z . 20456/11 , durch welche
die Studienzeugnisse über den mit entsprechendem Erfolge absolvierten letzten
Jahrgang der dreiklassigen, mit der öffentlichen Handelsakademie in Linz
provisorisch verbundenen , auf die Dauer der Schuljahre 1901/1902 und
1902/1903 mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestatteten Sisenbahnfachschule in
Linz als Nachweis der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährigen
Präsenzdienst im Sinne des 8 25 , alinea I, lit . a des Wehrgesetzes , und
zwar mit der vorläufigen Beschränkung auf die in den beiden bezeichnten
Schuljahren aus der Änstalt hervorgegangcnen Absolventen anerkannt wurden,
auf die Absolventen des Jahrganges 1903/1904 ausgedehnt , da der genannten
Schule das Öffentlichkeitsrecht auch für das Schuljahr 1903/1901 verliehen
worden ist.
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Dieser Erlaß , welcher bei dem Verzeichnisse Beilage II a zu 8 64 der
Wehr -Vorschriften , I . Teil , entsprechend vorznmerken ist, ergeht an alle
k. k. BezukShanptmaunschast -n in Niederösterreich , den Wiener Magistrat
(Abteilung XVI ), im Wege desselben an olle magistratischen Bezirksämter,
die Stadüäle in Wiener -Neustadt und Waidhofen a . d. Abbs.

II

Hausierverbot im Gebiete der Gemeinden Hvdsagh
und O -DombovLrr.

Zirkular -Erlaß der k. k. n .-v. Statthalterei ääto 24 . No¬
vember 1903 , Z . In 3172 (Abt . XVII , Z . 5114/03 ) :

Laut Mitteilungen des königlich ungarischen Handelsministeriums vom
8 . Oktober 1903 , Z . 63544 , und vom 8 . Oktober 1903 , Z . 62888 , wurde die
Ausübung des Hausierhandels auf den Gebieten der Gemeinden Hodsagh
(Komilat ' Bacs -Bodrog ) und O -Donibovär (Komitat Tolna ) unter Aufreck,t-
haltung der im Z 17 ' der bestehenden Hausier Vorschriften und in den diesen
Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten.

Hievon werden infolge Erlasses des k k. Ministeriums des Innern vom
2 . November 1903 , ZZ . 48547 und 48548 , alle k k. Bezirkshanptmannschaflen
und die beiden Sladlrüte i» Niederösterreich , dann der Wiener Magistrat und
die Handels - und Gewerbekammer für Niederösterreich in Wien in Kenntnis
gesetzt.

12 .

Ausgabe von Spareinlagebucheln durch Crwerbs-
und Wirtschafts -Genossenschaften.

Zirkular -Erlaß der k. k. u .-ö. Statthalterei vom 30 . No¬
vember 1903 , Z . 101598 (M .-Abt . XVII , 5208/03 ) :

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 31 . Oktober 1903,
Z 10332 , hat der VerwaltnngsgerichtShof mit den Erkenntnissen vom 3 . Jänner
1903 , Z . 10559 ex 1902 . und vom 12 . Jänner 1903 , Z . 416 . über dre Be¬
schwerden der Spar - und Vorschußvereiue in Quisca , Cepowan und Maresego,
sämtliche registrierte Genossenschaften mit unbeschränkter Haftung , gegen die
Entscheidung des Ministeriums des Innern vom 13 . Juli 1901 , Z . 14973,
betreffend die Ausgabe von Spareinlagebücheln , die angefochtene Entscheidung
als gesetzlich uicht begründet aufgehoben.

Nach der den Erkenntnissen des Verwaltnngsgerichtshofes zugrunde
liegenden Nechtsanschauung ist für die Frage der Anwendbarkeit der Bestim¬
mung des ß 93 des Gesetzes vom 9 . April 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 70 . auf die
Einlägsbücher der Erwerbs - und Wutschafts -Genossenschaften zunächst der
Wortlaut dieser gesetzlichen Bestimmung maßgebend , wonach dieselbe auf solche
Einlagebücher unr insofern Anwendung zu finden hätte , als dieselben tatsächlich
Schuldverschreibungen sind , welche auf Inhaber lauten.

In zweiter Linie können Einlagebücher der Erwerbs - und Wirtschafts
Genossenschaften nach Anschauung des Verwaltungsgerichtshoses unter die
zitierte gesetzliche Bestimmung allenfalls dann subsnmmiert werden , wenn hin¬
sichtlich derselben die rechtlichen Voraussetzungen , unter welchen eine Urkunde
zum Jnhaberpopiere wird , zutreffen , d . i . wenn ans denselben der Wille des
Ausstellers , die Einlage jedem , der im Besitze des Einlagebüchels sich befindet
und nur diesem ausznzahlen , bestimmt und deutlich Hervorleuchter.

Ein solcher Wille ist aber nach Ansicht des Verwaltnngsgerichtshofes
nicht als vorhanden anznsehen , wenn das Statut der Genossenschaft die Aus¬
zahlung der Einlage an die Person des Einlegers , auf dessen Namen das Buch
lautet , oder an dessen Bevollmächtigten zwar vorschreibt , zugleich aber festsetzt,
daß als Bevollmächtigter des Einlegers der jeweilige Inhaber des Einlage¬
buches angesehen wird . In diesem Falle wird nämlich nach Anschauung des
Verwaltungsgei,chlshofes lediglich em Verpflichtungsverhältnis der Genossen¬
schaft zum Einleger , also zu einer bestimmten Person begründet , wobei sich die
Genossenschaft aber allerdings für eine der ans diesem Rechtsverhältnisse
zwischen ihr und dem Einleger sich ergebenden Rechtsbeziehungen , und zwar
für die Auszahlung von Beträgen einen Nechtsvorteil in dieser Richtung sichern
wollte , daß ihrerseits stets an den Inhaber des Büchels nnt der Rechtswrrknng
für den Einleger geleistet werden darf . Hiebei wird durch die statutarische Be¬
stimmung daß als Bevollmächtigter des Einlegers der Inhaber des Buches
angesehen wird , nach Ansicht des Verwaltnngsgerichtshofes die Rechtsstellung
des Inhabers des Büchels gegenüber der Genossenschaft ,n eurer jeden Zweifel
ansschließeiideu Weise als die eines Bevollmächtigten charakterisiert.

Eine Deutung und Auslegung dieser Bestimmung in der Richtung , daß
die Genossenschaft gegenüber jedem Inhaber des Büchels die Rechtsstellung
des Schuldners einnehmen wollte und einzunehmen hätte , und daß die Ge¬
nossenschaft eine Schuldverpflichtung gegenüber diesem Inhaber konstituieren
wollte , erachtet der Verwaltungsgerichtshof mit Rücksicht auf den Wortlaut
der bezeichneten Bestimmung als ausgeschlossen.

Der Wille des Ausstellers des Einlagebnches , eine Juhaberobligation zu
begründen , ist aber nach Ansicht des Verwaltungsgerichlshofes auch dann nicht
vorhanden , wenn das Genosseuschaftsstatut die Leistung von Zahlnngeu aus
Grund der Einlagebücher an den jeweiligen Inhaber des Büchels ausdrücklich
normiert , wofern nur aus dem Inhalte des Einlagebüchels geschlossen werden
kann , daß die Genossenschaft in ein Rechtsverhältnis znm Einleger treten
wollte , da in diesem Falle die Genossenschaft nach Ansicht des Verwaltuugs-
gerichtshofes durch eine an den Inhaber geleistete Zahlung liberiert und zu
dieser berechtigt sein wollte.

Schließlich würde der Verwaltungsgerichtshof die Anwendung des 8 93
des zitierten Gesetzes auf die genossenschaftlichen Einlagebücher allenfalls daun
als gerechtfertigt erachten , wenn diese Dokumente — in Verkehr gesetzt — in
ihren Rechtsfolgen Jnhabeipapieren gleichkämeu.

Eine unerläßliche und wohl wesentlichste , mit einem Jnhaberpapiere ver¬
knüpfte Rechtsfolge ist aber nach Ansicht des Verwaltnngsgerichtshofes die,
daß das Fordernngsrecht gegenüber dem Aussteller der Schuldurkunde infolge
der bloßen Tatsache des Überganges der Junehabung an den jeweiligen
Inhaber übergeht , welcher durch die Jnuehabnng der schuldurkunde selbst
Gläubiger des Ausstellers wird , wozu als Korrelat die Verpflichtung des
Schuldners besteht , seine Schuld nur an den Inhaber der schuldurkunde ab¬
zutragen , und zwar so, daß eine an eine andere Person , sonach auch den
ursprünglichen Gläubiger geleistete Zahlung dem Inhaber der Schuldurkunde
gegenüber nicht eiugewendet werden kann.

Auf diese Voraussetzungen sind nach Anschauung des Verwaltungsgerichts-
hofes bei der vorgeschilderten Ausgestaltung der Einlagebücher nicht als vor¬
handen anzuscheiß da in diesen Füllen nach Ansicht des Vcrwaltungsgerichls-
hofes immer der ursprüngliche Einleger Gläubiger der Genossenschaft bleibt,
mag er auch aufgehört haben , Inhaber des Einlagebuches zu sein , während
andererseits die Genossenschaft verpflichtet ist , die Schuld nur dem Einleger,
und zwar entweder nä porsonarn oder an seinen Bevollmächtigten , also nicht
au den Inhaber des Einlagebüchels als solchen zurückzuzahlen . Der in den
Statuten , beziehungsweise in den Einlagebüchern allenfalls enthaltene Vor¬
behalt , es sei die Genossenschaft nicht verpflichtet , die Personsidenlität des
Behebers zu prüfen , legt nach Ansicht des Verwaltnngsgerichtshofes der Ge¬
nossenschaft nicht die Pflicht auf , die Einlage jedem Inhaber des Büchels auf
Verlangen anszuzahlen , räumt ihr vielmehr nur eine Begünstigung ein , ohne
ihr das Recht zu benehmen , im Zweifel der Personsideutität doch zu prüfen
und im Falle , als es sich hiebei Herausstellen würde , daß der Beheber mit
dem Einleger nicht identisch ist und von letzterem auch nicht bevollmächtig!
wurde , die ' Zahlung an den Inhaber des Einlagebüchels zu verweigern.

Mit Rücksicht auf die Nechtsanschauung des Verwaltungsgerichtshoses
bliebe nunmehr die Anwendung des 8 93 des Genosseuschaftsgesetzes lediglich
auf solche Einlagebücher der Erwerbs - und Wirtschaftsgenosseuschaften be¬
schränkt , welche entweder ausdrücklich auf Inhaber lauten , oder aber welche
die nach Ansicht des Verwaltnngsgerichtshofes die Jnhabereigeu,chaft be¬
gründenden Merkmale unverkennbar an sich tragen.

Bei dieser Sachlage fand sich das Ministerium des Innern nach Ein¬
vernehmen mit dem Finanzministerium veranlaßt , die weitere Handhabung der
mit den Ministerialerlässeu vom 7 . November 1896 , Z . 36062 (Norm Nr . 1150)
und vom 26 . November 1896 , Z . 25422 (Norm Nr . 1152 ) hinsichtlich der
Jngerenznahme der politischen Behörden auf das Einlagengeschäft der Erwerbs¬
und Wirtschafts -Genossenschaften erteilten Weisungen , welche mit den in den
eingangs erwähnten Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes zum Ausdrucke
gebrachten Nechtsgruudsätzen nicht vereinbar sind , eiuzustelleu.

Selbstverständlich bleiben aber solche zur Registrierung gelangenden
Erwerbs - und Wirtschafts -Genossenschaften , deren Einlagbücher nach diesen
Rechlsgruudsätzen zweifellos als Juhaberpap -ere anzuseheu sind , zur Eluhebuug
der im 8 93 des Genosseuschaftsgesetzes vorgeschriebeueu Bewilligung auch
weiterhin verpflichtet und wird die Statthalterei anläßlich der Prüfung des
Genossenschaftsvertragcs solcher Genossenschaften (8 35 , Alinea 2 des zitierten
Gesetzes ) dieselben von amtswcgen darauf aufmerksam machen , daß vor Beginn
der Ausgabe solcher als Jnhaberpapiere anzusehenden Einlagebücher vorerst die
hiezu im Sinne des 8 93 des Genossenschaftsgesetzes erforderliche Bewilligung
des Ministeriums des Innern zu erwirken ist.

IL.
Unterscheidung der k. k. Bezirksgerichte in Haag

durch Beisetzung des Kronlandes.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . November 1903,
Pr .-Z . 1455/03 M .-D . 3434 03 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 1̂22 ) :

Im Wiener Oberlandesgerichtssprengel bestehen zwei Bezirksgerichte mit
der Ortsbezcichnung Haag , nämlich das im Sprengel des Kreisgerichtes
St . Pölten gelegene Bezirksgericht Haag in Niederösterreich und das im
Kreisgerichtssprengel Wels gelegene Bezirksgericht Haag in Oberösterreich.

Wegen der Gleichartigkeit des Ortsnamens ergeben sich bei der Zu¬
stellung der für diese beiden Gerichtsbehörden bestimmten Geschäftsstücke häufig
Verwechslungen , welche einen den Abschluß der Verfahren verzögernden
Schriftenwechsel zwischen den beiden Gerichten nach sich ziehen.
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Um diesem Übelstande abzuhelfen , der auch geeignet ist, das Parteien¬
interesse bedenklich zu gefährden , werden die unterstehenden Behörden auf-
gcfordcrt , im schriftlichen Berkehre mit den erwähnten Gerichten in der Adresse
dem Ortsnamen „ Haag " auch die Bezeichnung des Kronlandes beizufügen
und für die entsprechende Bekanntmachung dieser Beifügung im eigenen
Wirkungskreise vorznsorgen.

14

Hansierverbot im Gebiete der Stadt Munkaes.

Zirkular -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei äüto . 3 . De¬
zember 1903 , Z . I 3374 (Abt . XVkl , Z . 5248/03 ) :

Laut Mitteilung des königlich ungarischen Handelsministeriums vom
17 . Oktober 1903 , Z . 65993 , wurde die Ausübung des Hausierhandels auf
dem Gebiete der Stadt Mnnkacs (Komitat Bei eg) unter Anfrechthaltung der
im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden Nachtragsverordnnngen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
wöhnen Rechte verboten.

Hievon werden infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
12 . November 1903 , Z . 49693 , alle k. k. Bezirkshanptmannschaften , die beiden
Stadträte in Niederösterreich , der Wiener Magistrat und die Handels - und
Gewerbekammer für Nicderösterreich verständigt.

15

Regelung des Schwersnhrwerksverkehres in der
Alserstraße.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 5. Dezember
1903 , M .-Abt . IV/1392,02:

Ans Grund des Z 100 des Gemeindestatntes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .- und B .- Bl . Nr . 17 , wird der Berkehr der ans dem IX . und
XX . Bezirke kommenden , durch die Alserbachstraße und Spitalgasse gegen den
VIll . Bezirk und die Gürtelstraße fahrenden , sowie auch des in entgegen¬
gesetzter Richtung verkehrenden Schwerfnhrwerkes durch die Alserstraße ver¬
boten und hat dieses Fuhrwerk ausschließlich die Lazarettgasse und den Zimmer-
mannplatz zu benützen.

Die Zn - und Abfuhr von Lasten für Parteien oder Gewerbetreibende
in der genannten Straße wird jedoch von diesem Verbote nicht getroffen.

Übertretungen dieses Verbotes werden nach Z 100 und Z 101 des Ge-
meindestatntes mit Geldstrafen bis znm Betrage von 400 L oder mit Arrest
strafen bis zu 14 Tagen geahndet.

1«.

Gift -Verschleiß.
Das magistratische Bezirksamt für den II . Bezirk hat mit Bescheid vom

7 . Dezember 1903 , Z . 96627/03 , dem Hugo P o l l a t s ch e k, Verschleißer von
Material - , Färb - und Spezereiwaren . IX . , Höfergasse 4 wohnhaft, ; in Ge¬
mäßheit des Z 1b , Punkt 14 des Gcwcrbegcsctzcs die angesuchtc Konzession
zum Verschleiße von Giften und der zu arzneilicher Verwendung bestimmten
Stoffe und Präparate mit dem Standorte in Wien , II ., Ausstellnngsstraße 29,
verliehen.

Bei der Ausübung dieses Gewerbes sind die gewerbepolizeilichen und
die einschlägigen Vorschriften , insbesondere die Bestimmungen der Ministerial
Verordnungen vom 2 . April 1876 , N .- G -Bl . Nr . 60 , vom 2 . Jänner 1886
R .- G .-Bl . Nr . 10 und vom 17 . September 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 152 , genau
zu befolgen.

Diese Konzession wurde unter der Z . 2523/0 im Gewerberegister einge¬
tragen und in Erwerbsteuerhinsicht der Konto unter der Ass.- Z . 207209
eröffnet.

17 .

Verbot des Einsahrens bespannter Fuhrwerke in die
Großmarkthalle.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 16. Dezember
1903 , M .-Abt . IX , 7946/03:

Auf Grund des § 100 des Gemeindestatntes für Wien vom 24 . März
1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17 . wird das Einfahren mit bespannten Fuhr¬
werken in die Großmarkthalle im III . Bezirke in der Zeit vom 1. April bis '

Ende September von 6 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags und in der Zeit vom
1 . Oktober bis Ende März von 7 Uhr früh bis 2 Uhr nachmittags untersagt.

Übertretungen vieles Verbotes , welches mit 1. Jänner 1904 in Kraft
tritt , werden nach ZZ 100 und 101 des zitierten Gemeindestatutes mit Geld¬
strafen bis znm Betrage von 400 X oder mit Arrest bis zu 14 Tagen ge¬
ahndet.

Die den gleichen Gegenstand betreffende Kundmachung vom 22 . Sep¬
tember 1903 , M .-Abt . IX 4806/03 , tritt mit 1 . Jänner 1904 außer Wirk¬
samkeit.

!I. RlU'MttliiüilltimmunlM.

18 .

llmgangnahnre von der Versicherung der Glas - uud
Spiegeltafelu in den städtischen Häusern.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 23 . Oktober 1903 zur Präs .-
Z . 12852 (Plag .- Abt . III . 4219/021 , den Beschluß gefaßt , daß von einer Ver¬
sicherung von Glas - beziehungsweise SpiegeNaf «ln in allen der Gemeinde
Wien gehörigen Häusern oder in solchen , die der Verwaltung der Gemeinde
unterstehen , in Hinkunft prinzipiell Umgang zu nehmen ist.

IS.

Kollegiale Wirksamkeit der Bananssichtsräte.

Der Wiener Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 28 . Oktober 1903,
Z 13096 , behufs Aufnahme in das Statut der Bananfsichlsräre hinsichtlich
einer kollegialen Wirksamkeit derselben nachfolgenden Beschluß gefaßt:

„Zur Besprechung allgemeiner , das Bananfsichtsamt der Anfsichtsräte
betreffenden Fragen , znm Austausche der von den einzelnen Aufsichtsräten in
dieser Eigenschaft gemachten Wahrnehmungen , zur Erstattung von Vorschlägen
und Gutachten in Angelegenheiten des Bauanfsichisdienstes ist die Versammlung
der Bauaufsichtsräte berufen , dieselbe wählt aus ihrer Mitte mit absoluter
Majorität der Anwesenden einen Obmann und einen Schriftführer , sowie die
etwa erforderlichen Stellvertreter und setzt ihre Geschäftsordnung fest.

Der Obmann oder dessen Stellvertreter beruft die Versammlung der
Bauaufsichtsräte ein , er leitet die Verhandlung , bringt der Versammlung die
eingebrachten Mitteilungen zur Kenntnis , er unterfertigt gemeinsam mit dem
Schriftführer das von letzterem verfaßte Sitznugsprotokoll und übermittelt eine
Abschrift desselben der Baubehörde . Er hat darauf zu sehen, '̂ daß ^ der Wirkungs¬
kreis der Versammlung nicht überschritten werde.

Eine Änderung der statutenmäßigen Stellung und Wirksamkeit des ein¬
zelnen Banaufsichtsrates kann durch Beschlüsse der Versammlung nicht be¬
wirkt werden ."

2 «

Versicherung städtischer Bauten während des Baues
gegen Brandschaden.

Erlaß des Magistrats -Direktors Dr . R . Weiskirchner
vom 27 . November 1903 , M .-Abt . XXII , Z . 938,03 (Nvr-
malienblatt des Magistrates Nr . 118 ) :

Zufolge Stadcrats -Beschlusses vom 12 . August 1903 uä Z . I0I87 ex 1903,
wurde der Magistrat anfgeforderr , in Hinkunft alle städtischen Baulichkeiten
gleich zu Beginn des Baues gegen Brandschaden zu versichern und die Ver¬
sicherungsprämie ans die verschiedenen Geschäftsleute , welche den Ban aus-
sühren , entsprechend ansznteilen.

In Durchführung dieses Stadirats - Beschlnsses hat der Stadtrat in seiner
Sitzung vom 4 . November 1903 uä Z . 13386 ox 1903 folgende Beschlüsse
gefaßt:

1. Die Versicherung der städtischen Hochbauten gegen Brandschaden ist
bei der Niederösteireichischen Landes -B ondichadenversichernng zu dem von der¬
selben hiefür gewährten Prämiensatz von 0 16 pro Mllle vom Baubeginn an,
beziehungsweise bei Neuballten mit Fundamentierung nach Erreichung der
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Kellergleiche , also mit Beginn des Parterremanerwerkes zu dem vollständigen
Versicherungswerte des fertigen Gebäudes durch die Gemeinde Wien zu ver¬
anlassen . Dieselbe hat sich nur auf jene Herstellungen und Objekte zu beschränken,
welche sich auf dem Bauobjekte befinden , nicht also aus Herstellungen , die sich
noch m den Werkstätten der Unternehmer befinden ; ebenso sind alle Gerüstnugen
und Werkzeuge der Unternehmer von der Versicherung ausgeschlossen.

2. Die Versicherungsprämien sind auf die einzelnen Unternehmer nach
unteilbaren Jahresbeträgen aufzuteilen und sind die einzelnen Beträge vom
Bauinspizienten gelegentlich der Anweisung der nächsten Zahlung von der Ver¬
dienstsumme in Abzug zu bringen.

3 . Diese Bestimmungen sind in die für den jeweiligen Bau geltenden
Bedingnisse aufzunehmen.

Hievon setze ich Euer Wohlgeboreu zur Dauachachtung in Kenntnis.

ZImMral:
21 .

Ausfertigung von Borladungen.

Erlaß des Ober -Magistratsrates Dr . St . Sedlaezek
vom 1. Dezember 1903 , M .-D . 3404 03 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 121 ) :

Das Gremium der Wiener Kaufmannschaft hat nachstehende Eingabe
an das Magistrats -Präsidium gerichtet:

„Durch mehrfache Fälle der letzteren Zeit veranlaßt , gestattet sich das
Gremium darauf aufmerksam zu machen , daß seitens der einzelnen Abteilungen
des Magistrates sowohl , als auch seitens der magistratischen Bezirksämter häufig
Vorladungen an Parteien ergehen , in welchen der Grund der Ladung , be¬
ziehungsweise der Zweck des Erscheinens der Partei in keiner Weise angegeben
oder auch nur angedeutet wäre.

Hiedurch ereignet es sich des öfteren , daß das Erscheinen der Partei
sich als ganz zwecklos darstellt , indem dieselbe, unvorbereitet , die gewünschten
Auskünfte nicht sofort ans dem Gedächtnisse zu geben in der Lage ist.

Ebenso kommt es aber auck vor , daß die Chefs von Handlungshäusern
geladen werden , wegen anderer Parteien lange warten müssen und sich
schließlich eine Frage so einfacher Natur herausstellt , daß selbst ein unter¬
geordneter Angestellter zur Erteilung der Antwort hätte entsendet werden oder
noch einfacher , dieselbe mit wenig Worten schriftlich hätte erteilt werden können.

Es ist in solchen Fällen gewiß nicht notwendig , daß der Gewerbsinhaber
selbst seine vielleicht streng bemessene Zeit anfwenden muß.

Es dürfte das Ersuchen gerechtfertigt erscheinen, es möge durch ent¬
sprechende Verfügung veranlaßt werden , daß bei Vorladungen an Parteien der
Zweck des Erscheinens mit einigen Schlagwortcn angegeben werde . Wenn
nicht der Sache wegen unbedingt der Chef persönlich erscheinen muß , könnte
die Ladung auf „einen Vertreter der Firma " lauten , kurze Fragen
könnten schriftlich eingeholt werden ."

Schon mit dem h. ä . Erlasse vom 25 . August 1893 , M .-D .-Z . 986,
wurde angeordnet , Vorladungen in der Weise auszufertigen , daß auf denselben
der Gegenstand der Vorladung  sowie die genaue Bezeichnung des be¬
treffenden Amtes (Name , Stiege , Stock ) und der Name des vorladenden
Beamten ersichtlich gemacht werde.

Desgleichen schreibt Z 41 , Absatz 1 der Geschäftsordnung für den
Magistrat vor , „ ans den Vorladungen den Gegenstand der Vorladung,
sowie die genaue Bezeichnung des betreffenden Amtes und den Namen des
vorladenden Beamten ersichtlich zu machen " .

Ich bringe diese Bestimmungen mit dem Beifügen in Erinnerung , den
Gegenstand der Vorladung — wenn nicht zwingende amtliche Rücksichten dem
entgegenstehen — stets derart genau anzugeben , daß die Partei über den
Zweck ihres Erscheinens beim Amte schon durch die Vorladung ausreichend
unterrichtet wird.

Es steht ferner im Einklänge mit Z 9, Absatz 2 der kaiserlichen Ver¬
ordnung vom 20 . April 1854 . N -G .-Bl . Nr . 96 , in jenen Fällen , in welchen
das persönlictie Eischeinen des Vcrgeladenen (Finna -Inhabers ) nicht erforderlich
ist, die Vorladung „ an einen (bevollmächtigten ) Vertreter der Firma " zu
richten ; es ist daher auch in diesem Punkte dem Ersuchen des Gremiums zu
entsprechen.

Endlich wird zur Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsganges
angeordnet , gegebenenfalls die Beantwortung einfacher Anfragen durch Über¬
mittlung von Dienstzetteln an die Partei (unter Briefumschlag ) einzuholen und
die (auf die Rückseite des Dienstzettels zu schreibende) Antwort der Partei
dem Akte anznschließeu.

22 .

Bestätigung der Unterhaltsreverse für Ginjährig-
freiwilligen -Aspiranten.

Note der M .-Abt . XVI vom 4 . Dezember 1903 , Z . 7301
ex 1903 , an alle magistratischen Bezirksämter Wiens:

Das magistratische Bezirksamt für den XV11I . Bezirk hat ans Grund
einer an alle magistratischen Bezirksämter gerichteten Umfrage sestgestellt, daß
bei Bestätigung der Unterhalisreverse für Einjährigfreiwilligen -Aspiranten ein
ungleicher Vorgang herrscht und diesen Umstand behufs einheitlicher Regelung
der Frage mit folgenden Bemerkungen anher mitgeteilt:

„Die Ursache der Verwirrung , welche in der bezüglichen Amtspraxis
eingerifsen ist, dürfte darin gelegen sein, daß die Bestimmung des Punktes 4 ä
des Z 69 der Wehrvorschriften I . Teil eine etwas unklare ist, indem daselbst die
formelle Legalisierung einer derselben keineswegs vollständig gleichwertigen
bloßen „ Bestätigung " der Politischen Bezirksbehörde gleichgestellt, das Bezirks¬
amt daher in jedem einzelnen Falle Nor die Frage gestellt wird , ob es
legalisieren oder bloß bestätigen soll.

In der Praxis wurde diese Schwierigkeit meist dadurch beseitigt, daß die
magistratischen Bezirksämter legalisierten und bestätigten , beziehungsweise , wenn
die Legalisierung bereits erfolgt war , dieser noch obendrein eine Bestätigung
beifügten.

Vielleicht ist man hiebei hie und da von der irrtümlichen Annahme ans¬
gegangen , daß Z 69 4 ä einen Druckfehler enthalte , indem der richtige Text
lauten solle : „die legalisierte und von der politischen Behörde bestätigte . . . "
Irrtümlich ist diese Voraussetzung jedenfalls schon deshalb , weil ein solcher
sinnstörender Druckfehler schwerlich so viele Jahre lang unberichtigt geblieben
wäre , zumal er sich in Z 69 Absatz 4 o wiederholen würde.

Aber auch aus dem Zusammenhänge mit den übrigen Bestimmungen
des Z 69 kann gefolgert werden , daß das „ oder " kein Druckfehler , sondern
mit Absicht gesetzt wurde.

Die Bestätigung durch die Bezirksbehörde kann nämlich nichts anderes
bedeuten , als eine einfache Beglaubigung der Erklärung des Vaters , wie sie
auch im Falle des H 146 1 b Wehroorschriften 1. Teil nach der herrschenden
Praxis durch Beisetzung eines „ Gesehen " zu erfolgen pflegt.

Daß viele magistratische Bezirksämter (in unberechtigter analoger An¬
wendung der Vorschriften über die Bestätigung der Unterhaltsreverse für Reserve¬
offiziere) m der vorliegenden „ Bestätigung der politischen Bezirksbehörde"
nicht diese einfache Beglaubigung der Unterschrift des Vaters oder Vormundes,
sondern die Bestätigung der Zahlungsfähigkeit des Reverslegers erblickten, ist
jedenfalls unrichtig , da bei Einjährigfreiivilligen -Aspiranten nicht die Zahlungs¬
fähigkeit , sondern gegebenenfalls nur die Zahlungsunfähigkeit des Vaters (§ 69
Absatz 5 b) einer Bestätigung bedarf . Bestätigungen in beiden Richtungen
würden auch in der Praxis zu dem Nansens führen , daß die politische Bezirks-
behöide in einzelnen Fällen in die Lage kommt , sowohl die Bestätigung der
Zahlungsfähigkeit , als auch die Bestätigung der Mittellosigkeit verweigern zu
müssen.

Das magistratische Bezirksamt beantragt daher , es möge durch ein
Normale angeordnet werden , daß die bereits vom Notar oder Gericht legali¬
sierten Erhebungen der Väter oder Vormünder von Einjährigfreiwilligen-
Aspiranten keiner weiteren Bestätigungen durch die magistratischen Bezirks¬
ämter bedürfen , die noch nicht legalisierten Erklärungen aber vom magistra¬
tischen Bezirksamt bestätigt , das heißt dadurch beglaubigt werden , daß ihnen
entweder „ Gesehen ! vom magistratischen Bezirksamte für den . . . Bezirk als
politischkr Behörde I . Instanz . " oder „Wiid im Sinne des ß 69 , 4 ä
der Wthivorschristkii I . Teil bestätigt . Vom magistratischen Bezirksamt . . . ."
beigesetzt wird.

Diese einfache Beglaubigung kann, in ähnlicher Weise wie dies bei den Be¬
stätigungen nach ß 146, 1 b schon seit jeher geschieht, über erfolgte Legitimierung
des Vaters oder Vormundes (einfache Vorweisung von Dokumenten ) kosten-
iind stempelfrei erfolgen , während die Parteien bei einer förmlichen Legali¬
sierung zwei Jdenlitätszeugeu beibringen und überdies Stempel und Taxen
erlegen müssen ."

Zum Zwecke der begehrten einheitlichen Regelung hat die Mag .-
Abt . XVI mit Bericht vom 4 . Juli 1903 , Mag -Abt XVI , 3537 die Ent¬
scheidung der k. k. n .-ö. Statthalrerei , eventuell des k. k. Landesverteidigungs-
Ministeriums angernsen.

In diesem hierämtlichen Berichte wurde vorgeschlagen , die vom magi¬
stratischen Bezirksamte angeregte Fassung der Vestätiguugsformel : „Wird im
Sinne des ß 69, 4 ä der Wehrvorschriften I . ..Tcil bestätigt " zur Norm zu
erheben . Das k. u . k. Korpskommando , dessen Äußerung die k. k. u .-ö. Statt¬
halterei in dieser Sache eingebolt hatte , teilte mit Note vom 25 . August 1903,
M .- Abt. 11199 . derselben folgendes mit:

„Die Parteien , welche die Erklärung aä H 69 4 ä der Wehroorschriften
I. Teil abgeben , haben zweifellos das Recht, entweder  die „Legalisierung"
o d e r die „Bestätigung " der politischen Behörde einzuholen . Das Korps¬
kommando stimmt der vom Wiener Magistrate vorgeschlagenen Bestätigunqs-
sonnel zu.
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Es dürfte sich jedoch, um Reibungen mit den Ergänznngsbezirksbehörden
der übrigen Militärterritorialbereiche zu vermeiden , empfehlen , behufs a ti¬
gern e i n e r Verlautbarung , die Entscheidnrg der III . Instanz anznrnfen ."

Die Entscheidung des k. k. Landesverteidignngsministerinms ist nun¬
mehr seitens der k. k. n .-ö. Statthalterei am 26 . November 1903 Z 105615
mit folgendem Erlasse anher eröffnet morden : ' '

Nlagistrats -Abteilnng XVI in Wien , mit dem Bemerken , daß
zufolge Erlastes des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 18. No-
vember 1903 , Z . 30754 XIV , kein Anlast zu einer normativen Weisung an
dm Mganzungsbehorden hinsichilich der Behandlung der Unterhaltsreverse für
die Elnjahngfrelivilllgen - Aspiranten durch die politischen Bezirksbehörden
gegeben ist nachdem cs keinem Zweifel unterliegen kann, daß der klare Wort-
laut des tz 69 , 4 cht . ä der Wehrvorschriften . I . Teil , den Parteien die Wahl
zwischen einer gerichtlichen oder notariellen Legalisierung der betreffenden Er-

behörde ^läßt° "^ Bestätigung derselben 'durch  die politische Bezirks-

Hievon wird die Mitteilung gemacht.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1663 publizierten Gesetze und Verordnungen.

Reichsgesehblatt.

Nr . 223 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshose vom 1. November 1903 , womit mehrere
Bestimmungen, ^ der Instruktion für das Zivilgerichtsdepositenamt in Triest
hinsichtlich der Geschäftsverteilnng abgeändert , ' beziehungsweise ergänzt und
Bestimmungen . für die Überwachung der Verlosungen von Wertpapieren bei
diesem Depositenamte erlassen werden.

Nr . 224 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. November 1903,  betreffend die Bildung einer Ortskom¬
mission zur Personaleinkommenstener für die Stadt Göding in Mähren , sowie
die hiedurch bedingte Änderung hinsichtlich des Schätzungsbezirkes Göding.

Akademie in Triest , sowie der k. k. nautischen Schulen in Lnssinpiccolo, Raqnsa
und Cattaro in das Verzeichnis der den Obergymnasien und Oberrealschulen
m Bezug ans den Einjährigfreiwilligendienst aleichgestellten Lehranstalten desInlandes verlanibart wird . "

Nr . 232 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 1^. Itovember 1903,  betreffend die Bildung mehrerer Orts-
komnujsionen zur Veranlagung der Personaleinkommenstener in Böhmen , sowie
die hiedurch bedingten Änderungen hinsichtlich der in Betracht kommenden
Bezirkskommissionen.

Nr . 233 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 12 . November 1903,  betreffend die Bildung einer eigenen
Ortskommission zur Personaleinkommenstener für die Stadt Klosterneuburg in

bezirke« T̂iillli ^ ^ hindurch bedingte Änderung rücksichtlich des Schätznngs-

Nr . 234 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom e. November 1903,  betreffend die Errichtung eines Steuer-
unb gerichilrchen DeposiienamteS in Bvjun in der Bukowina.

Nr . 232 . Verordnung des Finanzministeriums
Vom 19 . November 1903,  betreffend die Neuregelung der Ver¬
schleißpreise des inländischen Fabriksalzes.

Nr . 236 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 20 . November 1903  wegen Zuweisung von besonderen Amts,
zelchen an die Pnnzierungsstätten in Landskron und Mährisch -Trüban.

Nr . 237 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 23 . November 1903,  betreffend die Abänderung der Haus-
zinssteucr -Einzahlnngstermine im Gebiete der Stadt Reichenberg.

Nr . 238 . Erlast des Finanzministeriums vom
23 . November 1903,  betreffend die abgabefreie Verwendung von
Branntwein zum Betriebe von Motoren.

Nr . 236 . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 27 . November 1903,  betreffend die Arzneitaxe
für das Jahr 1904.

Nr . 222 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 29 . Oktober 1903,  betreffend die Errichtung eines Steuer- und
gerichtlichen Depositenamtes in Nnsle in Böhmen.

Nr . 226 . Verordnung des Justizministeriums vom
10 . November 1903 , betreffend die Aktivierung des Bezirsgerichtes
in Nnsle.

Nr . 227 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 10 . November 1903 , betreffend die Aufhebung der Cxpositnr
des ^ auptzollamtes Pozsony in der Mineralölraffinerie „ Apollo " .

Nr . 228 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 13 . November 1903 , womit das
gesamte Gebiet der Landeshauptstadt Salzburg als ansgenommener Ort im
Sinne des ß 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 26 . Dezember 1893 , R .-G .-Bl.
Nr . 193 , betreffend dis Regelung der konzessionierten Baugewerbe , erklärt wird.

Nr . 246 . Verordnung des Nckerbanministeriums
vom 24 . November 1903 , mit welcher die PunkteI bis ein¬
schließlich 8 der Verordnung vom 20 . Dezember 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 5 ox
1886 , betreffend die an Seite der politischen Länderstellen und des Ackerban¬
ministeriums als fachliche Beiräte in Neblausangelegenheiten fungierenden
Kommissionen , beziehungsweise die Verordnungen vom 14. März 1903
R .-G .-Bl . Nr . 35 , und vom 19 . November 1898 , R .-G .-Bl . Nr . 208 , rück-
sichtlich Böhmens aufgehoben werden und eine Landeskommission für Wein¬
banangelegenheiten in Böhmen im Einvernehmen mit dem böhmischen Landes-
ausschuffe bestellt wird.

Nr . 241 . Verordnung des Justizministeriums vom
27 . November 1903,  betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Podkamien in Galizien.

Nr . 242 . Verordnung des Justizministeriums vom
27 . November 1903,  betreffend die Errichtung des Bezirksgerichtes
Stnlpikany in der Bukowina.

Nr . 226 . Konzessionsurkunde vom 14 . November
1903  für die schmalspurige Lokaloahn von Hrnschau nach Polnisch -Ostran.

Nr . 236 . Kundmachung des Ministeriums sür
Landesverteidigung vom 17 . Oktober 1903,  mit weicher
die Einreihung der k. k. Kunstakademie in Prag und der k. k. Kunstakademie
in Krakau rücksichtlich der Zöglinge des dritten Jahrganges unter die acht-
klassigen öffentlichen oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ausgeftatteten
Mittelschulen in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung fin¬
den Einjährigfreiwilligsndicnst verlantbart wird.

Nr . 231 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung vom 24 . Oktober 1903, „.it wclcher
d,e Eintragung der nautischen Ableitung der k. k. Handels - und nautischen

Nr . 243 . Kundmachung des Eisenb ahn Ministeriums
vom 28 . November 1903 , betreffend die Abänderung der die Ein¬
lösung der Lokalbahn von Cilll nach Wöllan betreffenden Bestimmungen der
Kundmachung des Handelsministeriums vom 8 . Mai 1891 , R .-G .-Bl . Nr . 63.

Nr . 244 . Verordnung des Justizministeriums vom
3. Dezember 1903 , betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des
Bezirksgerichtes Polnisch -Ostrau in Schlesien.

Nr . 245 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
17 . Oktober 1903,  womit die Einreihung der Gemeinde Bilin in die
IX . Klasse des Militärzmstarifes , R -G .-Bl Nr . 214 ex 1900 , verlantbart wird.
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Nr . 246 . Verordnung des Ministeriums für
Landesverteidigung vom 29 . November 1903 , betreffend
die Güliigkeusdauer der Enthebung vom Landstnrmdienste.

Nr . 247 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . November 1903 , veircffeud die Bildung eines Elwerb-
sleue , veranlag nngsvezirkes für den Bereich der nen errichteten Bezirkvhaupt-
Mannschaft Waszkontz am Czcremosz in der Bukowina.

Nr . 248 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 November 1903 , tulrcsiend die Bildung eines Elwerb-
„enerrnranlagungsbezirkes jür den Bereich der nen errichteten Bezirkshaupt¬
mannschaft Urfahr in Oberösterreich , sowie eine hiedurch bewirkte Änderung
hinsichtlich des Erwerbstenerveranlagnngsbezirkes Linz (Land ).

Nr . 246 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . November 1903 , vell essend die Bildung eines Erwerb-
steueroeranlagungsbezlrkes für den Bereich der nen errichteten Bezirkshaupt-
mannschaft Neupaka in Böhmen.

Nr . 256 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . November 1903 , deiieffeud die Bildung eines Erwerb-
sieuerveranlagnngsbezirkes für den Bereich der neu errichteten Bezirkshaupt¬
mannschaft St . Pietro in Dalmatien.

Nr . 25L . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 30 . November 1903 , betreffend die Bildung eines Erwerb-
slenerveranlagungsvezirkes für den Bereich der nen errichteten Bezirkshaupt¬
mannschaft Gonobitz in Steiermark.

Nr . 252 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 2 . Dezember 1903 , belreffend eine Abänderung des Mit der
Hiuudmawnng vom 4 . Oktober 1897 , 9t .-(8 .-Bk. Nr . 233 , verkautbarten Ver¬
zeichnisses der Schätzungsbezirke zur Personale,nkommenstener.

Nr . 253 Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 8. Dezember 1903 , betreffend die Zuweisung des
Eerichtsbezirkes Poluisch -Ostran zum polnischen Bezirke Friedek in Schlesien.

6 . Ltmdesgesehblati.

Nr . 63 . Verordnung des Justizministeriums vom
30 . Dttober 1903 , betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des
Bezirksgerichtes in Liesing, politischer Bezirk Hietzing-Umgebung , Niederösterreich.

Nr . 64 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 18 . No¬
vember 1903 , Z . XVI-2753/2 , betreffend die der Gemeinde Hom¬
feld erteilte Bewilligung zur Weitereinhebung einer Bierauflage von 3L 40 ü
bis Ende des Jahres 1904.

Nr . 65 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 18 . No¬
vember 1903 , Z . XVI-2771/2 , betreffend die der Gemeinde Stre¬
bersdorf erteilte Bewilligung zur Weitereinhebung einer Bicrauflage von 3 L
40 ll bis Ende des Jahres 1904.

Nr . 66 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtnme Österreich unter der Enns vom 18 . No¬
vember 1903 , F . XX1-2772/2 , betreffend die der Gemeinde Mistel¬
bach erteilte Bewilligung zur Weltereinhebung einer Bierauflage vou 3 L
40 ü bis Ende des Jahres 1904.

Nr . 67 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 18 . No¬
vember 1903 , F . 1-662/2 , betreffend die Änderung der Sonntagsrnhe-
bestiminungen m einigen polltischen Bezirken.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 23 . No¬
vember 1903 , Z . 6941 , betreffend Maßnahmen gegen die Weiter¬
verbreitung der Tuberkulose durch die Schule.

Nr . 66 . Verordnung der k. k. n . - ö . Finanz - Landes-
Direktion vom 24 . November 1903 , Z . 65507 , betreffend
die linienverzehrungssteuerämtUche Abfertigung von Gegenständen des Wiener
Linienverzehrungsstcucrtarifes . welche im direkten Eisenbahnverkehre von
Stationen der Wiener Lokalstrecken der k. k. Staatsbahnen als Reisegepäck
nach der Station Wien -Hanptzollarnt aufgegeben werden.

X Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redakteur : Magistratsrat Dr . Friedrich Edler v. Nadler.
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — Buchdruckerei E . Kainz «4- R . Licbhart , vormals I . B . Wallishausscr.


	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114

